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1  Zweck und Anwendungsbereich 
 
 

 1.1 Zweck 
  

In der BHTC-Verpackungs- und Logistikrichtlinie, nachfolgend BHTC525 genannt, werden dem 
Lieferanten die Anforderungen an Verpackungen bezüglich Qualität, Ökologie, Ökonomie und 
Logistik vermittelt. Ebenso werden dem Lieferanten die logistischen Voraussetzungen für eine 
reibungslos funktionierende Logistikprozesskette vermittelt. Darin enthalten sind z.B. die EDI-
Guideline, Warenbegleitpapiere, Kennzeichnung der Ware, u.a.. 
 
Ziel der BHTC525 ist, Sendungen vom Lieferanten zu erhalten die den in diesem Dokument 
beschriebenen Anforderungen entsprechen. 
 

 
 1.2 Anwendungsbereich – Geltungsbereich 
  

Die BHTC525 ist bei der Entwicklung, Gestaltung und Planung von Verpackungen unbedingt zu 
beachten. Die Verantwortung für eine transport- und handlinggerechte Verpackung, die eine 
beschädigungsfreie Anlieferung bis zum Verbrauchsort sichert, sowie die Verantwortung dafür, 
dass alle logistischen Belange im Produktentstehungsprozess und in der Serie abgesichert 
sind, liegt beim Lieferanten! 
 
Eingehende Lieferungen werden durch die Behr-Hella Thermocontrol GmbH hinsichtlich der 
Einhaltung der BHTC525, sowie den teilenummernbezogenen Verpackungsvorschriften 
(Verpackungsdatenblätter) beim Wareneingang geprüft! 
 
 
Die Festlegungen der BHTC525 sind für alle Lieferbeziehungen von BHTC Lieferanten weltweit 
bindend. Die BHTC525 ist eine Ergänzung zum „Rahmenliefervertrag“. Ergeben sich aus einem 
Vertragsverhältnis Anforderungen, die der BHTC525 widersprechen, so sind diese gesondert 
vertraglich zu vereinbaren. 
 
Alle Lieferanten müssen Kenntnis über die ihnen aus der BHTC525 entstehenden Pflichten 
haben. 
 
Die BHTC525 ist verbindlicher Bestandteil eines jeden Auftrages! 
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 1.3 Kostenübernahme 
  

Bei nicht genehmigten Abweichungen wird die Behr-Hella Thermocontrol GmbH dem 
Lieferanten einen angemessenen Mehrkostenanteil nach einem Zielkatalog in Rechnung 
stellen.  
Die Behr-Hella Thermocontrol GmbH behält sich das Recht vor, den Zielkatalog an veränderte 
Bedingungen anzupassen. (der jeweils gültige Zielkatalog kann bei der BHTC-Logistikplanung 
angefordert werden) 
 
Die durch die Nichteinhaltung der BHTC525 auftretenden Schäden werden dem Lieferanten 
nach Aufwand separat in Rechnung gestellt. 

 
 
 

2  Allgemeine Angaben 
 
 2.1 Ansprechpartner 

 
Logistikplanung 
Behr-Hella Thermocontrol GmbH 
Abtlg. T-L 
Hansastrasse 40 
59557 Lippstadt 
 
Telefon: +49 (0) 29 41 / 66-6819 
Fax: +49 (0) 29 41 / 66-6270 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Informationstechnologie (EDI,…) 
Behr-Hella Thermocontrol GmbH 
Abtlg. K-I 
Hansastrasse 40 
59557 Lippstadt 
 
Telefon: +49 (0) 29 41 / 66-6390 
Fax: +49 (0) 29 41 / 66-6266 
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 2.2 Anforderungen an die Verpackung 
  

Abgesehen von der Wahl der Verpackungsart sind folgende Anforderungen zu gewährleisten: 
 

�  Teilequalität darf nicht beeinträchtigt werden (beschädigungsfreie Anlieferung) 
�  Geringer bzw. kein Einsatz von Einwegmaterialien 
�  Bildung rationeller Ladeeinheiten 
�  Optimale Auslastung der Lademittel 
�  Umlaufverpackungen sollten waschbar sein 
�  Stapelfähigkeit der Ladeeinheit 
�  Transportsicherung 
�  Einhaltung der vorgegebenen Standardabmessungen 
�  Problemlose Entladbarkeit der Transporter durch Flurförderzeuge 

 
 

 2.3 Allgemeine Anforderungen zur Vermeidung von Verpackungsabfällen 
  

Bei der Planung von Verpackungen sind grundsätzlich ökonomische, ökologische und 
logistische Aspekte zu berücksichtigen und nach folgenden Prioritäten umzusetzen:  
 
Vermeidung  
Verpackung ist nach Volumen und Gewicht auf das zum Schutz der Ware absolut notwendige 
Maß zu beschränken.  
 
Verminderung  
Die Wiederverwendung ist durch den Einsatz von Mehrwegverpackungen zu gewährleisten. Die 
Nutzung von Mehrwegverpackungen ist unter Berücksichtigung des o. g. Grundsatzes jederzeit 
vorzuziehen. Der Anteil an Einwegpackmitteln ist möglichst ge-ring zu halten.  
 
Verwertung  
Umweltverträgliche Verwertung bei Mehrweg- und Einwegverpackungen ist zu gewährleisten. 
Um den Anforderungen aus der Verpackungsverordnung gerecht zu werden und die Umwelt 
nicht unnötig zu belasten, sind nur umweltverträgliche Materialien einzusetzen und die 
gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.  
 
Rahmenbedingungen 
BHTC-Normen  
Verpackungsverordnung (VerpackV)  
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrwG)  
Europäische Verpackungsrichtlinie (94/62/EWG)  
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 2.4 Hinweise zum Verpackungsmaterial 
  

Papier, Pappe, Wellpappe 
Für Verpackungsmaterial ist Papier / Pappe in naturbelassenem Zustand, frei von 
papierfremden Bestandteilen einzusetzen. Getränkte, imprägnierte, lackierte oder 
beschichtete Papiere/Pappen sind unzulässig. Verpackungsmaterial aus Wellpappe soll nach 
Möglichkeit mit dem RESY-Symbol des VDW gekennzeichnet sein. 
 
 
Holz 
Holz darf nur in massiver Form und unbehandeltem Zustand verwendet werden. Es muss frei 
sein von Sperrholz, Faserplatten, Spanplatten, Kunststoffbuchsen und –füßen, Eisenteilen mit 
einer Dicke > 10mm. 
Für Verpackungen aus Holz, die aus nicht europäischen Ländern ein-, oder in diese ausgeführt 
werden, ist zusätzlich die „Richtlinie zu Regelung von Holzverpackungen im Internationalen 
Handel“, nach dem IPPC Standard, ISPM Nr. 15 zu beachten. 
 
 
Füllmaterial 
Füllmaterialien (Styroporchips, Holzwolle, etc.) sind unzulässig 
 
 
Kunststoff 
Verpackungen oder Verpackungsbestandteile aus Kunststoff sind nur dann zulässig, wenn Sie 
zum Schutz empfindlicher Produkte unvermeidbar sind. Eine Abstimmung über die 
Logistikplanung der Behr-Hella Thermocontrol GmbH ist in jedem Fall erforderlich. 
(Kennzeichnung nach DIN 6120) 
Grundsätzlich sind alle Kunststoffverpackungen (z.B. PE-Beutel) aus leitfähigem oder in 
Absprache aus antistatischem Material einzusetzen. 
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 2.5 Kostenteilung 
  

�  Ist zur qualitativ einwandfreien Anlieferung der Bauteile eine Spezialverpackung (z.B. 
tiefgezogene Trays, EPP Behälter, oder ähnliches) erforderlich, so werden die 
Anschaffungskosten der Spezialverpackungen durch den Lieferanten und BHTC 
übernommen. Die Kostenverteilung berechnet sich anhand der benötigten 
Verweilzeiten beim Lieferanten sowie bei BHTC. Ermittelt wird der jeweilige 
Kostenanteil über das Formblatt „Abstimmung der Umlauftage für 
Spezialverpackungen“.  

 
�  Bei Verwendung von Mehrwegverpackungen, werden die Kosten für die Beschaffung 

und den Betrieb partnerschaftlich mit dem Lieferanten geteilt. Der Anteil des 
Lieferanten wird dann über ein Nutzungsentgelt abgerechnet, welches sich an den 
Selbstkosten von BHTC orientiert. 

 
�  Sofern nicht anders vereinbart, werden die Verpackungskosten sowie die Anlieferung 

bei BHTC vom Lieferanten übernommen. 
 
 
 
Auszug aus dem Formblatt „Abstimmung der Umlauftage für Spezialverpackungen“: 
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3  Angebotsabgaben 
  

Bei jeder Angebotsabgabe an den BHTC Einkauf ist eine Mehrwegverpackung zu kalkulieren 
und anzubieten. Der Behältertyp ist mit der BHTC-Logistikplanung abzustimmen. - Nur in 
Ausnahmefällen (unter Absprache mit der BHTC Logistikplanung) sollte eine 
Einwegverpackung angeboten werden. 

 
 

 3.1 Verpackungsdatenblatt / Verpackungsvereinbarung 
  

Die Verpackungsvorgaben werden von der BHTC Logistikplanung per Verpackungsdatenblatt an 
den Lieferanten online (per Web-Portal) übermittelt. Mit Erhalt dieses Verpackungsdatenblattes 
ist der Lieferant verpflichtet die Vorgaben zu prüfen, ggf. einen Verpackungsversuch 
durchzuführen und dieses online zu bestätigen. 
 
Die Verpackungsvereinbarung erfolgt über das BHTC-Internet-Portal.  
Das Portal ist erreichbar über http://extranet.bhtc.com/ebm 
 
Die Zugangsdaten sind für mind. einen User zur Abstimmung der Verpackungsdatenblätter bei 
BHTC online zu beantragen. - Eine Dokumentation zum Web-Portal eBehältermanagement ist 
separat erhältlich. 
 
Die Verpackungsdaten werden aus dem Verpackungsdatenblatt nach der Bearbeitung 
automatisch in das BHTC System übernommen. Zur Lieferanten-Leihgut-Bedarfsermittlung greift 
die systemische Leihgutdisposition auf diese Daten zu.  
Für eine reibungslose Leihgutversorgung ist somit eine zeitnahe Bearbeitung der 
Verpackungsdatenblätter zwingend erforderlich. 
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 3.11 Beispiel Verpackungsdatenblatt 
  

 
Beispiel Verpackungsdatenblatt 
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 3.2 Transportverpackungen 
  

Definition 
Transportverpackungen dienen dazu, Packgüter auf dem Transport vor Schäden zu bewahren. 
 
Generelle Anforderungen 

�  Grundsätzlich ist bei der Planung eine Mehrwegverpackung anzudenken! In 
begründeten Ausnahmefällen wird der Einsatz einer Einwegverpackung genehmigt bzw. 
gefordert. 

�  Maximalgewicht: 15 kg. (je Behälter / je Packstück) 
�  Sicherer Verschluss bei Transport und Handhabung 
�  Optimale Auslastung je Verpackungseinheit 
�  Füllmaterialien sind bei Mehrwegverpackungen grundsätzlich nicht zulässig! (Bei 

Einwegverpackungen ist als Füllmaterial ausschließlich Papier / Pappe vorzusehen) 
�  Sauber und unbeschädigt 

 
 

4  BHTC spezifische Mehrwegbehälter / Packmittel 

  
Definition 
Mehrwegbehälter sind Verpackungen, die mehrmals ohne Beeinträchtigung der Schutz-, 
Transport, Lager- und Umschlagsfunktionen verwendbar sind. 
 
Generelle Bestimmungen 
BHTC Transportmittel / Packmittel dienen nur dem Transport zwischen dem Lieferanten und 
der Behr-Hella Thermocontrol GmbH! Sofern nicht anders vereinbart, dürfen diese nicht 
zweckentfremdet werden für z.B.: 

�  Zwischenlagerung von Halbfabrikaten 
�  Interner Fertigungsumlauf beim Lieferanten 
�  Über den aktuellen Lieferabruf hinausgehende Lagerhaltung beim Lieferanten. 
�  Lieferungen an Fremdwerke 

Für derartige Verwendungen kann der Lieferant jedoch auf eigene Kosten zusätzliche 
Mehrwegbehälter / Packmittel / Spezialbehälter erwerben, die dann aber nicht in den 
Leerguttausch mit eingehen bzw. bei Inventuren zu berücksichtigen sind. 
 
Der Lieferant stellt sicher, das die BHTC Transportmittel in einem verwendbaren Zustand 
erhalten bleiben. Alle BHTC Transportmittel sind durch den Lieferanten trocken zu lagern. Der 
Lieferant haftet für Beschädigungen und in Verlust geratene Ladungsträger! 
 
Bei Anlieferung defekter Transportmittel seitens BHTC, sind diese unverzüglich bei BHTC zu 
reklamieren! Nähere Informationen zu dem Reklamationsablauf defekter Transportmittel sind 
in der „Ablaufbeschreibung bei defekten Transportmitteln“ ersichtlich. Diese 
Ablaufbeschreibung kann bei der BHTC Leergutverwaltung angefordert werden. 
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 4.1 Kleinladungsträger 
  

Generell werden bei BHTC nur ESD gerechte Behälter verwendet! 
 

 EL1-
Behälter 

BHTC-Nr. 490 112-00 

   
 Außenmaß [mm]: 297x197x120 
 Innenmaß [mm]: 255x155x95 
 Tara [kg]: 0,66 
 Max. Tragkraft [kg]: 15 
  Max. Stapelfähigkeit [umreift]: 5-fach 
  

 

DFÜ-Bezeichnung: 49011200 
    

    
    

 EL2-
Behälter 

BHTC-Nr. 490 111-00 

   
 Außenmaß [mm]: 396x297x167 
 Innenmaß [mm]: 366x267x152,5 
 Tara [kg]: 1,4 
 Max. Tragkraft [kg]: 15 
  Max. Stapelfähigkeit [umreift]: 6-fach 
   DFÜ-Bezeichnung: 49011100 
    

    
    

 ELK-
Behälter 

BHTC-Nr. 490 113-00 

   
 Außenmaß [mm]: 594x396x147 
 Innenmaß [mm]: 544x359x129 
 Tara [kg]: 2,04 
 Max. Tragkraft [kg]: 15 
  Max. Stapelfähigkeit [umreift]: 6-fach 
   DFÜ-Bezeichnung: 49011300 
    

    
    

 EL-Behälter BHTC-Nr. 477 113-00 
   
 Außenmaß [mm]: 594x396x320 
 Innenmaß [mm]: 564x366x287 
 Tara [kg]: 2,78 
 Max. Tragkraft [kg]: 15 
  Max. Stapelfähigkeit [umreift]: 3-fach 
   DFÜ-Bezeichnung: 47711300 
    

    
 

 
  

 
BHTC-Lademittel dürfen nicht beklebt oder beschriftet werden!  
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 4.2 Großladungsträger 
  

 EuroPalette BHTC-Nr. 477 200-00 
   
 Außenmaß [mm]: 1200x800x144 
 Tara [kg]: 25 
 Max. Tragkraft [kg]: 900 
  
  
 

 

 
  

 
DFÜ-Bezeichnung: 47720000 

    

    
    

 Kunststoff-
Palette 

BHTC-Nr. 490 050-00 

   
 Außenmaß [mm]: 1200x800x160 
 Tara [kg]: 15,8 
 Max. Tragkraft [kg]: 500 
  
  
 

 

 
  

 
DFÜ-Bezeichnung: 49005000 

    

    
    

 
 
 

BHTC-Lademittel dürfen nicht beklebt oder beschriftet werden!  
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 4.3 Packhilfsmittel 
  

Generell werden bei BHTC nur ESD gerechte Packhilfsmittel verwendet! 
 

 Zwischenlage BHTC-Nr. 477 113-04 
 113  
 Außenmaß [mm]: 560x360x3,5 
  
 Tara [kg]: 0,13 
 Passend für: EL-Behälter 
  
 

 
 

   DFÜ-Bezeichnung: 47711304 
    

    
    

 Zwischenlage BHTC-Nr. 490 111-04 
 111  
 Außenmaß [mm]: 360x265x3 
  
 Tara [kg]: 0,05 
 Passend für: EL2-Behälter 
  
 

 
 

  
 

DFÜ-Bezeichnung: 49011104 
    

    

  

 Einsatz BHTC-Nr. 490 111-01 
 E01  
 Außenmaß [mm]: 360x260x46 
 Innenmaß [mm]: 310x235x35 
 Tara [kg]: 0,3 
 Passend für: EL2-Behälter 
  Anzahl je EL2-Behälter: 3 
   DFÜ-Bezeichnung: 49011101 
    

    
    

 Einsatz BHTC-Nr. 490 111-06 
 E06  
 Außenmaß [mm]: 360x260x65 
 Innenmaß [mm]: 310x235x55 
 Tara [kg]: 0,4 
 Passend für: EL2-Behälter 
  Anzahl je EL2-Behälter: 2 
   DFÜ-Bezeichnung: 49011106 
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 4.4 Behälterdeckel 
  

 Deckel BHTC-Nr. 490 112-09 
 D07  
 Außenmaß [mm]: 300x200x30 
  
 Tara [kg]: 0,13 
 Passend für: EL1-Behälter 
   
   DFÜ-Bezeichnung: 49011209 
    

    
    

 Deckel BHTC-Nr. 490 111-09 
 D02  
 Außenmaß [mm]: 400x300x30 
  
 Tara [kg]: 0,4 
 Passend für: EL2-Behälter 
   
   DFÜ-Bezeichnung: 49011109 
    

    

  

 Deckel BHTC-Nr. 490 113-09 
 D01  
 Außenmaß [mm]: 600x400x30 
 Tara [kg]: 0,9 
 Passend für: EL/ELK-Behälter 
 

 
 

   DFÜ-Bezeichnung: 49011309 
    

    
    

 Deckel BHTC-Nr. 490 113-08 
 D04  
 Außenmaß [mm]: 600x400x130 
 Tara [kg]: 1,5 
 Passend für: EL-Behälter 
 Zur Anlieferung von  
  bestückten Leiterplatten! 
   DFÜ-Bezeichnung: 49011308 
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 4.5 Ladeabschlussplatten 
    

 Ladeab-
schlussplatte 

BHTC-Nr. 490 017-70 

 LA3  
 Außenmaß [mm]: 800x600 
  

Tara [kg]: 4 
   DFÜ-Bezeichnung: 49001770 
    

    
    

 Ladeab-
schlussplatte 

BHTC-Nr. 480 017-65 

 LA2  
 Außenmaß [mm]: 1200x800 
  

Tara [kg]: 4,7 
   DFÜ-Bezeichnung: 48001765 
    

    
    

  
 
 
 

Zur Anlieferung bei BHTC ist eine der genannten Deckel- / Ladeabschlussplattenarten zu 
verwenden! Eine Mischung aus unterschiedlichen Abdeckungen (z.B. D01 + LA2) ist nicht 
genehmigt! Die Art der vorgeschriebenen Abdeckung ist in dem Verpackungsdatenblatt 
ersichtlich. - Bei Lieferung einzelner Behälter (z.B. per Paketdienst) ist dieser mit einem 
Behälterdeckel abzudecken und mit Kunststoffspannband zu umreifen! Zur Aufbringung von 
Paketdienst-Etiketten ist ggf. der einzelne Behälter mit Stretchfolie zu umwickeln! 
 
 
 
 
 

 
BHTC-Lademittel dürfen nicht beklebt oder beschriftet werden!  
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 4.6 Leiterplattenrahmen 
  

Definition 
Leiterplattenrahmen dienen der beschädigungsfreien Aufnahme und dem Transport von 
bestückten Leiterplatten. 
 
Generelle Anforderungen 

�  Leiterplattenrahmen sind an den jeweiligen Leiterplattengrößen so anzupassen, das 
die Leiterplatten handlinggerecht und beschädigungsfrei angeliefert werden. 

�  Die Leiterplattenrahmen dürfen nicht demontiert werden! 
 
Lieferumfang 
Ein Leiterplattenrahmen besteht aus 2 Außenwänden, 
3 doppelseitigen Mittelstegen und 2 Führungsschienen. 
 

 
 Leiterplatten-

rahmen 
BHTC-Nr. 490 100-20 

   
 Außenmaß [mm]: 552x352x190 
  
 Tara [kg]: 3,06 
 Passend für: EL-Behälter 
   
   DFÜ-Bezeichnung: 49010020 
    

    

  

 

BHTC-Leiterplattenrahmen dürfen 
nur in Verbindung mit dem BHTC EL-
Behälter (477 113-00) verwendet 
werden. 
 
Die letzte Behälterlage ist mit dem 
Deckel 490 113-09 zu schließen und 
ggf. mit Kunststoffspannband zu 
umreifen. 
Für aus dem EL-Behälter 
Überstehende Leiterplatten existiert 
der Deckelausatz D04 (490 113-08). 
Dieser für jeden Behälter mit 
überstehenden Leiterplatten zu 
verwenden. 

  

Die Leiterplattenrahmen dürfen nicht demontiert, 
beklebt oder beschriftet werden!  
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 4.7 Spezialverpackungen 
  

Definition 
Spezialverpackungen dienen der genauen und transportsicheren Aufnahme von Einzelteilen. 
(teilespezifische Verpackungen) 
 
 
Entwicklung / Anwendung 
Über den Einsatz von Spezialverpackungen entscheidet die BHTC Logistikplanung. 
Planung, Konstruktion, Beschaffung und Abnahme der Spezialverpackungen erfolgen durch 
BHTC. 
 
Die für den Umlauf notwendige Anzahl an Spezialverpackungen wird von BHTC festgelegt. 
Auch die Spezialverpackungen dürfen nicht (wie unter Punkt 4 beschrieben) zweckentfremdet 
werden! Ausnahmen sind mit der BHTC Logistikplanung abzustimmen. 

 
 

5  Versandschachtel 
 Anforderungen 

Die Abmessungen sind auf die Ladeeinheitsmaße 1200x800mm abzustimmen. Ein Überstand 
der Kartonagen ist nicht zulässig! 
 
Die Höhe des Gebindes incl. Palette 
darf 1100 mm nicht überschreiten! 
 
 

 Material 
Wellpappe (Dimensionierung je nach Anforderungsprofil) 
 

Verschluss 
Verstärkter Klebestreifen (KEINE Metallklammern) 
 

Handhabungskennzeichen 
Die folgenden international bekannten und 
allgemein verständlichen Zeichen sind aufzudrucken: 
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6  Ladungsträger 
  

Definition 
Ladungsträger sind Transporthilfsmittel, mit denen Transportverpackungen gelagert und 
transportiert werden. 
 
Generelle Anforderungen 

�  Ausreichende Stabilität, die den Transportbelastungen standhält. 
�  Einwandfreier Zustand 

  
 

 6.1 Flachpalette 
  

Grundabmessungen 
1200x800 mm [DIN EN 13698-1] 
 

Mehrwegflachpalette 
Mehrwegflachpaletten nach DIN EN 13698 sind dann einzusetzen, wenn die Anbindung der 
Lieferanten an das EUR-POOL System möglich ist. 
 

Einwegflachpaletten 
Einwegflachpaletten werden nur dann akzeptiert, wenn die Anbindung des Lieferanten an das 
EURO-POOL System für Mehrwegflachpaletten nicht möglich ist. Die Einfahrhöhe muss 
gewährleistet sein (siehe DIN EN 13698) 

  
Gitterbox- und Industriepaletten sind nicht zulässig! 
 
 

7  Ladeeinheiten 

  
Definition 
Ladeeinheiten fassen Transportverpackungen und Ladungsträger zu Transport- und 
Lagereinheiten zusammen. 

 

 7.1 Ladeeinheitenbildung und -sicherung 
  

Generelle Anforderungen 
�  Stabilität bezüglich Beschaffenheit, Form und Volumen 
�  Stapelfähigkeit der Ladeeinheiten 
�  Maximale Höhe einschließlich Palette und Abdeckung 1100mm 
 



BHTC525 
 

 
Verpackungs-  und 
Logistikrichtlinien Stand: Dezember 2009 

 

 : : :   Seite 21 von 36

Stapelfähigkeit von Paletteneinheiten 

  

 
Unvollständige Lagen sind unzulässig! 
 

Lagenbildung 

  
Ladeeinheitensicherung 
 

 

 
�  Ist auf Grund der Abrufmengen die 

Befüllung von kompletten Lagen 
nicht möglich, so ist die letzte Lage 
mit Leerbehältern aufzufüllen. 
Leerbehälter sind dann als 
„Leerbehälter“ zu kennzeichnen. 

 

�  Das Einschneiden von 
Umreifungsbändern in Kartonagen 
und Behältern ist unzulässig. 

 

�  Kantenverstärkungen sind 
einzusetzen, wenn es die Sicherheit 
der Ladeeinheit erfordert.  

 

�  Das Grundmaß der Ladeeinheiten 
darf durch Packgut und 
Ladeeinheitensicherung nicht 
überschritten werden. 

 

�  Handhabungsmöglichkeit mittels 
Flurfördermittel 

 

�  Die Ladeeinheitensicherung ist auf 
minimalen Packmitteleinsatz zu 
beschränken 

 

�  Ladeeinheiten sind mit 
Kunststoffspannbändern zu umreifen 
(Metallspannbänder sind 
unzulässig). Schrumpfhauben und 
Stretchfolien sind in Absprache mit 
der BHTC Logistikplanung zulässig. 

 

  
Sammelladeeinheit (Mischpaletten) 
Gemischte Ladeeinheiten (Mischpaletten) sind grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen 
bzw. möglichst zu vermeiden! 
Lassen sich, z.B. bei geringen Abrufmengen keine sortenreinen Ladeeinheiten bilden, so 
können Materialien mit unterschiedlichen Sachnummern zu einer physischen Sammellade-
einheit zusammengefasst werden. Hierzu sind die einzelnen Sachnummern in getrennten 
Unterladungsträgern zu verpacken und mit einem Singlelabel zu versehen.  
Zusätzlich sind Mischpaletten gut sichtbar als „Mischpalette“ zu kennzeichnen. 
 
Mischpaletten aus Serien- und Musterlieferungen sind nicht gestattet. Musterlieferungen sind 
separat zu packen und ebenfalls gut sichtbar als Musterlieferung zu kennzeichnen. 
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 7.2 Kennzeichnung 
  

�  Jede Ladeinheit, jeder Behälter und jedes einzelne Packstück ist mit einem VDA-
Warenanhänger nach VDA4902 zu kennzeichnen! 

�  Bei Einwegverpackungen ist die Innenverpackung (z.B. PE-Beutel) mit Füllmenge und 
BHTC-Artikelnummer zu kennzeichnen. Die Artikelnummer ist ebenfalls per Barcode 
(Code39) kenntlich zu machen! (siehe Punkt 7.3) 

�  Gemischte Ladeeinheiten (Mischpaletten) sind auf ein Minimum zu begrenzen! 
�  Bei Mischpaletten muss jede Packeinheit mit einem VDA Label gekennzeichnet 

sein! 
�  Zusätzlicher Hinweis an der Palette auf „Mischpalette“! 
�  SORTENREINE Einzelverpackung! (Eine festgelegte Anzahl gleicher Materialien eines 

gleichen Revisionsstandes je Behälter / je Packstück) 
  

Single-VDA-Label zur Kennzeichnung einzelner Packstücke 
Jeder Behälter / jedes einzelne Packstück ist mit dem Single-VDA-Label 4902 Version4 
(210mmx74mm) zu kennzeichnen.  
 

 
Muster-VDA-Label 4902 (kleine Version) 
 
 
Master-VDA-Label für die komplette Ladeeinheit 
Zur Kennzeichnung der kompletten Ladeeinheit ist der Master-VDA-Label 4902 Version4 
(210mmx148mm) zu verwenden.  

 
Muster-VDA-Label 4902 (große Version) 
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Ausgabe der Sachnummer / Packmittelnummer 
Auf allen Warenbegleitpapieren / Etiketten sind die Sachnummer sowie die Packmittelnummer 
immer zusammenhängend anzugeben! 
Zum Beispiel:   SOLL > 49011300       Auf keinen Fall > 490 113-00 
 

 
 7.3 Kennzeichnung von Einwegverpackungen (Innenverpackung) 
  

Für alle Einwegverpackungen (PE-Beutel, SMD-Spulen,…) ist das unten dargestellte Etikett zu 
verwenden. – Dabei ist darauf zu achten, das jedes einzelne Packstück (jeder PE-Beutel, jede 
Rolle,..) mit diesem Etikett zu kennzeichnen ist. 
Alle weiteren Brachenüblichen Informationen (z.B. DateCode, BatchNumber, …) müssen 
zusätzlich auf dem Herstellereigenen Etikett ersichtlich sein. 
 

 
 
 
Alternativ zu dem zuvor dargestellten spezifischen Etikett, besteht die Möglichkeit das 
standardisierte MAT-Label für SMD Spulen einzusetzen. 
 
Beispieldarstellung des MAT-Labels: 

 
 
Die Etiketten müssen auf einer flachen Oberfläche angebracht sein, um Beschädigungen des 
Warenanhängers zu vermeiden und die Lesbarkeit sicherzustellen. 
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Anbringung von Etiketten an Dry packs 
Die spezifizierten Etiketten werden auf in Dry packs verpackte Spulen und am Dry pack selber 
angebracht. Der Lieferant stellt sicher, dass minimal auf der Spule ein BHTC spezifisches 
Etikett  angebracht ist. 
 

Wenn Spulen ohne BHTC spezifischem Etikett in Dry packs verpackt werden, so ist ein 
ablösbares Etikett auf dem Dry pack, das nach Öffnung des Dry packs an der Spule angebracht 
werden kann zu verwenden. 

 
 7.4 Das korrekte Anbringen der Warenanhänger 
  

 
(1) Verwendung der Kartentasche 
 
 

 
(2) evtl. Verwendung von lösbarem Klebefilm 
 

 
BHTC-Lademittel dürfen grundsätzlich nicht 
beklebt oder beschriftet werden! 
Jegliche Art von Etiketten 
(Lieferantenetiketten, Speditionsetiketten,…) 
sind nicht genehmigt! Erfolgen dennoch 
derartige Kennzeichnungen, entstehen hohe 
Aufwendungen wie z.B. Aussortierung, 
Reinigung / Entfernung der Etiketten, 
schlimmstenfalls Entsorgung der Lademittel. 
Die anfallenden Kosten werden wie in Punkt 
1.3 beschrieben dem Lieferanten in Rechnung 
gestellt! 
 

Um den Mehraufwand zu vermeiden, ist die 
Kennzeichnung wie folgt durchzuführen: 
 

Lösung (1): 
Der Warenanhänger ist in die dafür 
vorgesehene Kartentasche zu stecken. 
 

Lösung (2) 
Zusätzlich kann der Warenanhänger mit 
lösbarem Klebefilm fixiert werden. 
(Muster des lösbaren Klebefilms können bei der 
BHTC Logistikplanung angefordert werden.) 
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8  spezifische Verpackungs-Anforderungen 
  
 8.1 elektronische Bauteile 
  

Es ist ausschließlich eine sachgerechte Verpackung der Bauelemente zulässig. Es müssen alle 
Verpackungs-, Lager- und Transportbedingungen, die die Einzelkomponente daran stellt, 
eingehalten werden. Hohe Klimaschwankungen, Feuchteeinwirkung, Sonneneinstrahlung sowie 
Stäube sind auszuschließen.� Die Bauelemente müssen so verpackt sein, dass eine 
elektrostatische Aufladung von Verpackung und Bauelement nicht möglich ist. 
 
Bei Bauelementen mit beschränkter Haltbarkeit ist das Verfallsdatum auf der Verpackung 
anzugeben.  
�
Elektronische Bauteile (z.B. SMD-Spulen) sind sortenrein (Eine festgelegte Anzahl gleicher 
Materialien je Packstück) in einen ESD-Beutel zu verpacken. Verschweißte und mit Füllmenge 
und BHTC Sachnummer gekennzeichnete Beutel sind in einen Karton abzupacken. 
Die Kartongröße ist so zu wählen, das das Pakstück das Maximalgewicht von 15kg. nicht 
überschreitet und eine Bauteilbeschädigung ausgeschlossen ist.  
Ggf. sind die sortenreinen ESD-Beutel in einen Einzelkarton zu verpacken. 
Palettenkartons sind möglichst zu vermeiden. Sollte dennoch der Einsatz eines 
Palettenkartons erforderlich sein, so sind die ESD-Beutel zunächst in eine passende 
Faltschachtel abzupacken.  
                                                   

  

 
Beispielbild 1 
n.i.O. Beispiel – gemischte und 
ungeschützte Spulen 

 

 
Beispielbild 2 
i.O. Beispiel – Spulen 
sortenrein und geschützt in 
Faltschachtel verpackt 
 

 

 
Beispielbild 3 
i.O. Beispiel – Spulen 
sortenrein im ESD-Beutel 
eingeschweißt und im 
versandkarton verpackt 
 

 Feuchteempfindliche Bauelemente (engl.: Moisture-Sensitive Devices) müssen gemäß dem 
Regelwerk „Joint IPC/JEDEC Standard J-STD-033“ verpackt werden.  



BHTC525 
 

 
Verpackungs-  und 
Logistikrichtlinien Stand: Dezember 2009 

 

 : : :   Seite 26 von 36

 8.2 Leiterplatten 
  

Leiterplatten sind sortenrein und verrutschungssicher in einem Beutel / Folie einzuschweißen. 
In jedes eingeschweißte Leiterplattenpaket sind ein Trocknungsbeutel (z.B. Silica Gel) sowie 
ein Feuchtigkeitsindicator (Humidity Indicator Card) einzulegen. Dabei ist auf ein seitliches 
Einlegen der Trocknungsbeutel zu achten. 
Bei stark feuchtigkeitsempfindlichen Leiterplatten ist anstelle eines normalen ESD-Beutels ein 
feuchtigkeitsdichter Beutel (MoistureBarrier Bag) zu verwenden.  
Sofern keine Mehrwegverpackung zur Lieferung vereinbart wurde und die Lieferung in 
Kartonage erfolgt, so ist auch hier auf das maximale Gewicht von 15kg. je Packstück zu 
achten. 
    
                                                

 8.3 Stecker, Schalter, Kontakte 
  

Stecker, Schalter und Kontakte mit versilberten Oberflächen sind grundsätzlich zum Schutz in 
einem feuchtigkeitsdichten Beutel (MoistureBarrier Bag) einzuschweißen. Jeder Beutel ist 
zusätzlich mit einem Trocknungsbeutel zu versehen. 
 
Bei Einzelkontakten, die auf einem großen Reel angeliefert werden, ist ein Kunststoffreel zu 
verwenden.  
 
                                                   

 8.4 Lotpaste 

 

 
Um die Temperaturvorgaben während des Transportes vom Produktionsstandort bis zum 
Wareneingang der BHTC sicherzustellen, hat der Lieferant ein elektronisches 
Temperaturmessgerät zur Überwachung verderblicher Güter der Ware beizulegen. 
Die Temperaturen die während des Transportes nicht überschritten werden dürfen, werden 
mit dem Lieferanten separat vereinbart. 
Wird das Temperaturmessgerät Abweichungen zum vereinbarten Temperaturbereich 
aufweisen, so wird der Lieferant die Ware für BHTC kostenfrei zurückholen und umgehend 
i.O. Ware liefern. 
 

 8.5 Bauteilkonditionierung 
  

Bei Kunststoff-Bauteilen die konditioniert werden, ist der Behälter mit einem antistatischen 
Beutel auszuschlagen. Hier ist zu beachten, das bei BHTC ausschließlich ESD taugliche 
Verpackungen eingesetzt werden dürfen und somit der verwendete Beutel ebenfalls den ESD 
Anforderungen entsprechen muss. [antistatischer Pink-Poly Beutel, 10hoch8 bis 10hoch11 
Ohm]. - Musterbeutel können bei BHTC angefordert werden.                                                   
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9  Behältermanagement 
  
 9.1 BHTC-eBehältermanagement (Internet-Portal) 
  

Die Kommunikation mit dem BHTC-Behältermanagement erfolgt über das BHTC-Internet-
Portal. Das Portal ist erreichbar über http://extranet.bhtc.com/ebm 
 
Über dieses Portal sind alle Leergutbestellungen einzureichen. Ebenfalls werden die 
monatlichen Leihgutkontoabstimmungen sowie die Lademittelinventuren durchgeführt. Die in 
Punkt 3.1 genannten Verpackungsvereinbarungen erfolgen ebenfalls über dieses Portal. 
 
Zur Nutzung des BHTC-eBehältermanagement Systems wird lediglich ein Internet-fähiger PC 
benötigt. Ansonsten sind für den Nutzer zur Verwendung des Online-Tools keinerlei 
Investitionen erforderlich. – Die Zugangsdaten sind für mind. einen User bei BHTC zu 
beantragen. 
 

 9.2 Anlage eines Lademittelkontos 
  

Bei Verwendung von Umlaufpackmitteln sind für Behr-Hella Thermocontrol eigene 
Lademittelkonten anzulegen. Der Lieferant ist verpflichtet, über dieses Konto alle Ein- und 
Ausgänge über die Transportmittelbegleitscheinnummer von Lademitteln zu buchen. 
 

 9.3 Kontoführung der Lademittel 
  

Der Lieferant ist verpflichtet, einen monatlichen Kontenabgleich durchzuführen. Die 
Kontoauszüge werden dem Lieferanten zur Bestandsabgleichung über das Online-Portal zur 
Verfügung gestellt. Die zu prüfenden Leihgutkontoauszüge enthalten alle Bewegungsdaten 
des Vormonats. 
 
Nach erfolgter Freischaltung des monatlichen Kontoabgleiches erhält der angemeldete User 
eine E-Mail-Benachrichtigung mit der Aufforderung zur Leihgutkontenprüfung. Die 
Leihgutkonten sind dann innerhalb der genannten Frist zu prüfen. Evtl. Differenzen sind 
innerhalb der Frist online zu reklamieren und ggf. mit einer Transportmittelbegleitscheinkopie 
zu belegen.  
 
Die Nachbuchung evtl. Differenzen erfolgt zeitnah durch das BHTC Behältermanagement. Bei 
ermittelten Fehlmengen ohne Nachweis wird BHTC den Lieferanten mit den 
Wiederbeschaffungskosten der Lademittel belasten. 
 
Die Monatsendbestände sind im online Kontoabgleich zu bestätigen. Erfolgt keine 
Bestätigung der Leihgutkonten, gelten alle dokumentierten Bestände als anerkannt. 
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Ansprechpartner BHTC-Behältermanagement 
Behr-Hella Thermocontrol GmbH 
Abtlg. T-L13 
Hansastrasse 40 
59557 Lippstadt 
Tel. +49 (0) 29 41 / 66-6860 
Fax: +49 (0) 29 41 / 66-6267 
 

 9.4 Inventur der Lademittel 

 

 
Mindestens zweimal jährlich ist auf Veranlassung des BHTC-Behältermanagements eine 
körperliche Stichtagsinventur der Lademittelbestände vorzunehmen. Der Inventurtermin wird 
durch BHTC festgelegt. Es ist BHTC vorbehalten, jederzeit weitere Inventuren zu verlangen. 
 
Die Zählbestände der mind. zweimal jährlich durchzuführenden Lademittel-Stichtagsinventur 
werden über das eBehältermanagement online eingegeben. Nach erfolgter Freischaltung der 
Inventur erhält der angemeldete User eine automatische E-Mail-Benachrichtigung mit dem 
Hinweis zur Inventur. Am Inventurtag sind die ermittelten Zählbestände online einzugeben 
und zu übermitteln. 
 
Der Lieferant trägt die Kosten für fehlende und zerstörte Lademittel. 
 

 9.5 Leergutbestellung / Leergutversand 
  

Der Lieferant ermittelt die Leihgutbedarfe, die er zur Belieferung an BHTC benötigt und 
bestellt diese beim BHTC-Behältermanagement. Die Leergutbestellung erfolgt ausschließlich 
über das BHTC-eBehältermanagement. (siehe 9.1) 
 
Alternativ besteht jedoch auch die Möglichkeit das BHTC bei bestimmten Lademitteln den 
Rückversand an den Lieferanten automatisch durchführt: 
1) Spezialverpackungen 
Werden Spezialverpackungen lediglich von einem Lieferanten benötigt, erfolgt die 
Rücklieferung der Spezialverpackungen ohne Anforderung an den Lieferanten. In der Regel 
geschieht dieses, sobald eine komplette Ladeeinheit im Leergutlager bereit steht. 
Sofern die Spezialverpackungen von mehreren Lieferanten eingesetzt werden, sind diese von 
den einzelnen Lieferanten nach Bedarf anzufordern! 
2) Standard Lademittel bzw. Spezialverpackungen für mehrere Lieferanten 
Ggf. erfolgt bei BHTC eine systemische Leihgut-Disposition, so dass die ermittelten 
Leihgutbedarfe automatisch ohne Anforderung an den Lieferanten ausgeliefert werden. Hierzu 
erhält der Lieferant jedoch eine separate Information.  
 
Da vor dem Leihgutversand die tatsächlichen Leihgutbedarfe des Lieferanten im BHTC-System 
ermittelt werden, ist für eine reibungslose Leihgutversorgung eine einwandfreie 
Leihgutkontoführung Voraussetzung. Ebenfalls ist, wie unter Punkt 3.1 beschrieben eine 
zeitnahe Bearbeitung der Verpackungsdatenblätter erforderlich.  
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 9.6 Palettentausch (Leihgutkonten mit Spediteuren) 
  

Grundsätzlich führt die Behr-Hella Thermocontrol GmbH ihre Lademittelkonten nur mit dem 
Lieferanten. Es werden keine Lademittelkonten für Spediteure angelegt bzw. geführt! Alle 
durch den Lieferanten mit Spediteuren getroffenen Vereinbarungen zu Lademitteln sind für 
BHTC nicht bindend. 
Die Behr-Hella Thermocontrol GmbH stellt dem Lieferanten Leergut einschließlich der 
benötigten Paletten zur Verfügung. Die gesamten Lademittel werden auf das Konto des 
Lieferanten gebucht und bei Rücklieferung entlastet. Der Lieferant sowie Behr-Hella 
Thermocontrol tauschen somit keine Paletten mit Speditionen! 
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10  EDI GUIDELINE (elektronischer Datenaustausch) 

  

Grundsätzlich erfolgt ein Datenaustausch mit dem Lieferanten auf elektronischem Wege. 
Somit sind für die Zusammenarbeit mit der Behr-Hella Thermocontrol GmbH die nachfolgend 
beschriebenen EDI-Guidlines Voraussetzung.  
 

 10.1 Lieferabruf 
  

Definition 
Lieferabrufe werden zu allen Bestellungen erzeugt, die sich auf einen vereinbarten 
Rahmenvertrag beziehen. 
 

Verwendung 
Die Lieferabrufe der Behr-Hella Thermocontrol GmbH erfolgen per Daten-Fern-Übertragung 
(DFÜ) nach VDA-Standard 4905 oder per EDIFACT/DELFOR. Der Lieferant hat die notwendigen 
Voraussetzungen zum Empfang und zur Weiterverarbeitung der Lieferabrufnachrichten 
bereitzustellen. 
Sind die Voraussetzungen zum Empfang der Lieferabrufe nicht bzw. noch nicht gegeben, 
erfolgt die Übermittlung der Lieferabrufe per WEB-EDI. Diese Applikation wird dem 
Lieferanten kostenneutral über das Internet bereitgestellt. 
Alternativ kann nach Vereinbarung eine Bedarfsermittlung auch per elektronischer Kanban-
Steuerung erfolgen (WEB-Kanban). 
 

 10.2 Lieferavis 
  

Jede Lieferung ist durch eine Avisierung per EDI im VDA-Standard 4913 oder im 
EDIFACT/DESADV Standard bei der Behr-Hella Thermocontrol GmbH anzukündigen. Die EDI-
Nachricht ist spätestens bei Abfertigung des Transportes vom Lieferanten zu versenden, so 
dass die Daten beim Eintreffen der Ware empfangen wurden und zur Verfügung stehen. 
Hinweis: Entgegen der Hella Guidelines ist für BHTC jede Sachnummer ohne Leer- und 
Sonderzeichen in der Nachricht zu übermitteln. 
 

Sind die Voraussetzungen zur Sendung der Lieferschein-DFÜ beim Lieferanten nicht bzw. noch 
nicht gegeben, ist die Lieferung per WEB-EDI bei der Behr-Hella Thermocontrol GmbH 
anzukündigen. 
 

Jeder Lieferung ist ein DFÜ Warenbegleitschein beizulegen (siehe hierzu auch unter dem 
Punkt Warenbegleitpapiere). 
 

 10.3 Nachrichtenformate 
  

Folgende Nachrichtenformate können verarbeitet werden: 
�  VDA 
�  EDIFACT 

Bevorzugt wird das VDA Format. – Detaillierte Informationen (Guidelines) zum 
Nachrichtenformat, sowie zur Einrichtung erhält der Lieferant in der Behr-Hella Thermocontrol 
IT-Abteilung. 
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11  Warenbegleitpapiere 
  

Die Warenbegleitpapiere müssen folgende BHTC-relevanten Daten / Begleitpapiere beinhalten: 
  

 

 11.1 Lieferschein 
  

erforderliche Daten 
�  Anlieferadresse 
�  Vollständige BHTC-Teilenummer und Bestellnummer 
�  Angaben bei Veränderungen (Index nach Zeichnungen) 
�  Gesamtstückzahl sowie Stückzahl je Gebinde pro Teilenummer 
�  Lieferscheinnummer 
�  Bei Musterlieferungen immer Name des Empfängers sowie Org.-Einheit, Vermerk 

„Muster“ 
 

�  Die erste Lieferung nach einer durchgeführten Änderung muss nachstehenden Vermerk 
tragen: „Lieferung gemäß geänderten Zeichnungsstand“. 

 

 
Musterlieferschein nach VDA4913 
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 11.2 DFÜ-Warenbegleitschein 
  

Jeder Lieferung ist ein DFÜ Warenbegleitschein beizulegen. 
Über diesen Warenbegleitschein wird bei Behr-Hella Thermocontrol der Wareneingang 
verbucht! 
 

 
Muster DFÜ-Warenbegleitschein nach VDA4912 

 

 11.3 Transportmittelbegleitschein 
  

Definition 
Der Transportmittelbegleitschein [TMBS] ist bei Behr-Hella Thermocontrol das maßgebliche 
Dokument für die Transportmittelmengenverfolgung, sowie für die Prüfung der 
Speditionsrechnungen. Ebenso werden die Lademittelkonten generell mit der TMBS-Nummer 
und niemals mit der Lieferscheinnummer bebucht! Somit beziehen sich die monatlichen 
Lademittelkontenausgleiche auch immer auf den TMBS! Reklamationen bei der monatl. 
Kontenabstimmung sind generell über die TMBS-Nummer einzureichen! Anderweitige 
Reklamationen können nicht anerkannt werden! 
Für die Anlieferung in Mehrwegverpackungen ist der Warensendung immer, wie nachfolgend 
beschrieben, ein vollständig ausgefüllter TMBS beizulegen. 
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 Ablaufbeschreibung Lieferung BHTC an Partner (z.B. Leergut) 
BHTC füllt den TMBS vollständig aus, unterzeichnet diesen im Feld „Unterschrift BHTC“, lässt 
diesen vom Spediteur bei Abholung unterzeichnen, und legt den TMBS der gelieferten Ware 
bei. 
Der Empfänger (Partner) hat die gelieferten Transportmittel im Bezug auf Menge und 
Beschaffenheit direkt bei Anlieferung zu kontrollieren. Abweichungen zu dem TMBS / der 
Beschaffenheit hat der Partner bei dem BHTC-Behältermanagement zu reklamieren! 
Mengenabweichungen sind in dem TMBS im Feld „geprüfte Menge“ einzutragen und an BHTC 
zu faxen! Verspätete Reklamationen werden nicht anerkannt! 

 
 

 Wird von BHTC ausgefüllt: 
(1) Versanddatum 
(2) Adresse des Partners 
(3) Spedition und LKW-Kennzeichen 
(4) Lieferung BHTC an Partner ankreuzen 
(5) gelieferte Menge je Transportmittel 
(6) gelieferte Menge je 
Sondertransportmittel 
(7) leserliche Unterschrift BHTC 
(8) leserliche Unterschrift des Spediteurs 
     bei Abholung 

Vom Partner kann ausgefüllt werden: 
(9) geprüfte Menge 
(10) leserliche Unterschrift des Partners 
(11) leserliche Unterschrift des Spediteurs 
     bei Anlieferung 
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 Ablaufbeschreibung Lieferung Partner an BHTC (z.B. Vollgut) 
Der BHTC-Partner füllt den TMBS wie unten beschrieben vollständig aus, unterzeichnet diesen 
im Feld „Unterschrift Partner“, lässt diesen vom Spediteur bei Abholung unterzeichnen, und 
legt den TMBS der gelieferten Ware bei. 
Der Warenempfänger (BHTC) kontrolliert den TMBS mit der gelieferten Transportmittelmenge. 
In dem Feld geprüfte Menge kann die abweichende Menge eingetragen und dem entsprechend 
reklamiert werden! 
 

 
 

 Ist vom Partner vollständig 
und leserlich auszufüllen: 
(1) Versanddatum 
(2) Adresse des Partners 
(3) Lieferscheinnummer 
(4) Lieferung Partner an BHTC ankreuzen 
(5) gelieferte Menge je BHTC-Transportmittel 
(6) gelieferte Menge je Sondertransportmittel 
(7) leserliche Unterschrift des Partners 
(8) leserliche Unterschrift des Spediteurs 
     bei Abholung 

Wird von BHTC ausgefüllt: 
(9) Spedition + LKW Kennzeichen 
(10) Wareneingangsdatum 
(11) geprüfte Menge 
(12) leserliche Unterschrift des Partners 
(13) leserliche Unterschrift des Spediteurs 
     bei Anlieferung 
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12  Abwicklung / Kennzeichnung von Reklamationsrücklieferungen 

  
Bei Rücklieferungen von nachgearbeiteten / reklamierten BHTC-Waren ist die nachfolgend 
beschriebene Vorgehensweise sowie Kennzeichnung zu beachten: 

  
 

 12.1 Rücklieferschein 
  

erforderliche Daten 
�  Anlieferadresse 
�  Vollständige BHTC-Teilenummer 
�  Gesamtstückzahl sowie Stückzahl je Gebinde pro Teilenummer 
�  Lieferscheinnummer 
�  Eindeutige Information auf dem Lieferschein „Reklamationsware“ 

 
�  Die Bestellnummer des Artikels darf auf dem Rücklieferschein NICHT aufgeführt 

werden! 
 

 
Musterlieferschein nach VDA4913 

 

  Reklamationsware 
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 12.2 Kennzeichnung der Rückliefer-Ware 
  

Kennzeichnung des Packstücks 
�  Jedes Packstück muss zur Rückverfolgbarkeit mit dem Original-VDA-Label aus der 

Erstlieferung gekennzeichnet bleiben! (Details siehe 7.2 Kennzeichnung) 
 
Kennzeichnung der Ladeeinheit 

�  Jede Ladeeinheit ist mit dem „Reklamations-Rücklieferungs-Dreieck“ gut ersichtlich zu 
kennzeichnen (siehe Beispielfoto) – Der Vordruck kann von der BHTC-
eBehältermanagement-Plattform heruntergeladen werden. 

 
 

 
 


